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Ordentliche Gemeindeversammlung 
 

Dienstag, 02. Dezember 2025 

20.00 Uhr, Mehrzweckhalle Bargen 
 

 

Traktanden 
 

1. Wahlen – Gesamterneuerungswahlen 

1.1. Gemeinderat, sieben Mitglieder 

1.2. Gemeindepräsidium 

2. Finanzen 

2.1 Orientierung über die Finanzplanung 2025 - 2030  

2.2 Beschlussfassung Budget 2026 und Festlegung der Steueranlage, der Ansätze  

 für Liegenschaftssteuer, sowie jährlich wiederkehrende Wassergebühren 

2.3 Wahl Rechnungsprüfungsorgan 

3. Kenntnisnahme von Verpflichtungskreditabrechnungen 

- Ortsplanungsrevision 

- Ersatz Steuerung Pumphaus Niederriedstrasse 

4. Verpflichtungskredit für die Mittelspannungserschliessung Aspi 

5. Verpflichtungskredit für die Neugestaltung Friedhof 

6. Orientierung Gemeinderat 

7. Verschiedenes 

 
Die Botschaft des Gemeinderates mit den Erläuterungen zu den Geschäften wird vor der 

Versammlung an alle Haushaltungen verschickt. 

 

Das detaillierte Budget 2026 kann ab Freitag, 31.10.2025 auf der Website der Gemeinde 

Bargen unter http://www.bargen-be.ch/finanzverwaltung heruntergeladen oder bei der 

Gemeindeverwaltung Bargen in schriftlicher Form bezogen werden. Ebenso können die 

Botschaftserläuterungen und weitere detaillierte Unterlagen zu den Traktanden auf der 

Homepage eingesehen werden. 

 

Gegen Versammlungsbeschlüsse kann innert 30 Tagen beim Regierungsstatthalteramt 

Seeland, Amthaus, 3270 Aarberg, schriftlich und begründet Beschwerde geführt werden. Die 

Frist beginnt am Tag nach der Versammlung zu laufen. 
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Verletzungen von Zuständigkeits- und Verfahrensvorschriften sind an der Versammlung 

sofort zu rügen. 

 
Alle in Gemeindeangelegenheiten stimmberechtigten Schweizerbürger*innen, die das 18. 
Altersjahr zurückgelegt haben und seit drei Monaten in der Gemeinde Wohnsitz haben, sind 
zur Versammlung eingeladen. 
 
Im Anschluss an die Versammlung offeriert die Gemeinde einen Apéro. 

 
 
Bargen, 21. Oktober 2025 
 
Gemeinderat Bargen 
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